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nötigt wurden. Das nämliche Vorgehen dürfte sich auch
andernorts empfehlen; die Jugend muss wieder zu ihren
Spielplätzen kommen.

Ein erfreulicher Versuch. Schülerkolonien.
Das Mathematisch-naturwissenschaftliche

Gymnasium Basel hat vom 11. bis 25. Februar 1946 mit
zwei Klassen von 20 bis 30 Schülern je eine Schulkolonie

durchgeführt, und zwar in der Weise, dass während
14 Tagen der Schulunterricht, verbunden mit praktischer

und sportlicher Betätigung in den Bergen erteilt
wurde.

KANTON ZÜRICH
Eine Veranstaltung der türkischen

Studenten in Zürich. Gegen 200 Türken studieren

in Zürich, die meisten an der ETH. Sie sind
vereinigt im türkischen Studentenverein „Türkeli", d. h.

Türkenland, durch welchen sie auch die kulturellen und,
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und
der Türkei fördern wollen, u. a. auch durch Austausch
von Dozenten und Studenten. In dieser Absicht
veranstalteten sie kürzlich einen Kostümball unter dem Motto
„Eine Nacht am Bosporus". Der türkische
Gesandtschaftsrat Tewfik Kemahli verlas dabei eine Ansprache
des türkischen Gesandten in Bern, Minister Karaos-
manoglu, die als Radiosendung nach der Türkei
übertragen wurde, worin der Minister der ETH. und den
schweizerischen Universitäten hohes Lob spendete, der
Heimat die Grüsse der in der Schweiz studierenden Türken

übermittelte und diese aufforderte, ernsthaft zu
arbeiten und später sich einzusetzen für den Wiederaufbau

ihres Vaterlandes. Wenige Minuten später erwiderte
in einer Sondersendung aus Ankara der türkische
Unterrichtsminister Yucel diese Grüsse und richtete einige
ermunternde Worte an seine jungen Mitbürger in der
Schweiz.

KANTON AARGAU
Schülerbibliotheken. Nach dem Schulgesetz

vom 20. November 1940 ist jede Schulgemeinde
verpflichtet eine Schülerbibliothek einzurichten, an die der

Kanton Beiträge leistet. Seit dem Jahre 1944 steht
alljährlich im Voranschlag ein Posten von Fr. 10 000.—,
der nach dem Satz von 20 Rp. auf den Gemeindeschüler,
30 Rp. auf den Sekundarschüler und 40 Rp. auf den
Bezirksschüler verteilt wird. Diese Staffelung trägt dem
verschiedenen Lesebedürfnis der Schulstufen einiger-
massen Rechnung. In den kleinen Gemeinden sind die
Verhältnisse der Schülerbibliotheken am schwierigsten.
Deshalb erhalten kleine Schulen einen Mindestbetrag
von Fr. 20.—, Bezirksschulen mindestens Fr. 30.—. So
wird eine bestmögliche Auswertung der neu eingesetzten
staatlichen Mittel angestrebt. In Zukunft wird aber
der Kanton die Auszahlung seines Beitrages von der
Gewährung eines Gemeindebetrages in gleicher Höhe
abhängig machen.

Erhebungen haben ergeben, dass nur noch 7

Schulgemeinden keine Schülerbibliotheken unterhalten. An
Bibliothekbüchern sind im ganzen Kanton nahezu
100 000 Bände vorhanden. Die stattlichsten Bibliotheken

besitzen die Städte, allen voran Lenzburg und
Baden. Lenzburg beherbergt mit den 2500 Bänden der
Bezirksschulbibliothek die grösste Schülerbibliothek des
Kantons. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass
der reformierte Aargau über besser ausgebaute Bibliotheken

verfügt als der katholische. Ueber alle Bezirke
hinaus ragt Lenzburg, wo auf 100 Einwohner 64 Bände
der Schülerbibliotheken kommen. Den hohen Stand seiner

Bibliotheken verdankt der Bezirk der Kulturgesellschaft,

die seit langem jährlich jeder Bibliothek einen
Beitrag für Neuanschaffungen gewährt. Dieses Beispiel
verdient unbedingt Nachahmung.

Die Tatsache, dass jedes Buch durchschnittlich von
zwei Schülern pro Jahr gelesen wird, beweist, dass
die Schülerbibliotheken in ihren Auswirkungen als eine
unbedingt bedeutende kulturelle Einrichtung betrachtet
werden müssen. Es darf dabei nicht vergessen werden,
dass die Lehrerschaft hier kulturelle Pionierarbeit im
besten Sinne des Wortes leistet und zwar ohne wesentliche

Sonderentschädigung. W. Hübscher.
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Malta, die während des Krieges durch tausende
Luftangriffe so schwer heimgesuchte Insel im Mittelmeer,
fitm

U
+3'- au„c^ schwere Schulsorgem Das Analphabeten-

tiäl+n-S m ,^a^a. unheimlich verbreitet. Durch die Ver-
rnse der Kriegszeit ist es auf mehr als 90% ge-l gen. a i eiche Schulen sind durch die Bombardemen

s vo kommen zerstört worden. In ganz Malta gibt
es nicht eine einzige unbeschädigte Schule.
Nichtsdestoweniger versucht die englische Regierung alles

rdenkliche um einen geregelten Schulunterricht wie-
er in Gang zu bringen. Ein Gesetz über die Einführung

der allgemeinen Schulpflicht wurde in Kraft ge-

ao nL a*sächlich genossen im Februar dieses Jahres
000 Kinder zumindest teilweise, viele davon auch

schon vollen Schulunterricht, gegenüber 27 000 im
Jahre 1939. Immerhin gab es im Februar 1946 noch"er 16 000 Kinder im Alter von 6—14 Jahren in

ai w
denen überhaupt kein Schulunterricht zuteil wird.Als Haupthindernis für die Durchführung der

allgemeinen Schulpflicht erweist sich, der geradezu
katastrophale Mangel an Lehrkräften. Etwa 1000 Lehrer
werden im Augenblick dringendst benötigt, ohne die

Schillsorgen in Malta
leiseste Aussicht, sie wirklich zur Stelle zu bringen.
Das ist auch weiter nicht verwunderlich, wenn man
die ausserordentlich ungünstigen Besoldungsverhältnisse

in Betracht zieht. Männliche Lehrkräfte beginnen
mit einem Jahres( !)-Gehalt von £ 60, das nach 13-

jähriger Dienstleistung auf einen Höchstgehalt von
£ 200 steigt. Der Anfangs-Jahresgehalt für Frauen
beträgt gar nur £ 50, um nach 11 Jahren auf die
Höchstsumme von £ 150 zu steigen. Dazu kommt
allerdings noch eine für Männer und Frauen gleiche Kriegszulage

in der Höhe von £ 50. Voraussetzung für jede
Schulreform ist begreiflicher Weise die Erhöhung dieser
Besoldungsgesetze. Ausserdem plant die Regierung die
Errichtung von zwei Lehrerseminaren auf der Insel,
eines für Männer und eines für Frauen. Der Lehrgang

soll zwei Jahre dauern und dann sollen die Absolventen

sofort an Elementarschulen als Lehrer eingesetzt

werden. Nach zweijähriger Lehrpraxis sollen die
besten Kräfte nach England zur weiteren Ausbildung
gesendet werden, um derart auch geeignetes Personal
für die höheren Schulen der Insiel zu gewinnen.

Dr. H. Reitzer, Kairo.

11


	Internationale Umschau

